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3780. Baulinien. lVIit Eing.abe vom 14. Okt--..~--~---==-=-.,.------=i!! 
suchte der Gemeinderat Opfikon um . en.ehmigmlg eines Be-
schlusses vom 9. ,Juli 1957 betreffend Festsetzung von Bau-
linien an der Fabrikstrasse III. Kl. in Opfikon-Glattbrugg. 
Gegen diesen im kantonalen Amtsblatt vom 2. August 1957 
veröffentlichten Beschluss ging gemäss dem Zeugnis des Be-
zirksrates Bülach vom 12. Oktobei· 1957 ein Rekurs ein, der 
als durch Rückzug erledigt abgeschrieben werden konnte. 

Bei der auszuhauenden Fabrikstrasse in Glattbrugg, ,die 
in westlicher Richtung von der Schaffhauserstrasse abzweigt, 
handelt es sich um eine etwa 85 rn lange Gemeindestrasse, die 
mit einem Kehrplatz versehen wird. Der Baulinienabstand 
beträgt 19 m. 

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts entgegen. 
Auf Antrag der Baudirektion 

b l' s c h l i e s s t d c 1· R e g· i <' r u n g s r a t : 
l. Der Beschluss· des Gemeinderates Opfikon vo\11 9. Juli 

L957 betreffend Festsetzung von Baulinien an der F"abrik­
strasse in Opfikon-Olattbrugg wird gemäss den eingereichten 
Plänen genehmigt. 

[J. Der Gemeinderat Opfikon wird eingeladen, die vor­
Htehende Genehmigung· öffentlich bekmmtzugeben. 

llJ. lVIitteilnng iill den Gemeirnlerat Opfikon unter Rück­
sendung zweier Planexemplare mit Genehmigungsvermerk, 
den Bezirksrat Bülach und an die Baudirektion. 

Zürich, den 30. Oktober 1957. 

Vor dem Regierungsrate, 

Der Staatsschreiber: 


